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Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung Bezirke 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Senat hat auf seiner Sitzung am 07.04.2020 die Basiskorrektur der Globalsummen-
zuweisung 2019 beschlossen. Durch die Basiskorrektur haben sich die Globalsummen 
der Bezirke von 7.265,6 Mio. € um +87,8 Mio. € auf 7.353,4 Mio. € erhöht. 

Auf Grundlage der Basiskorrektur lassen sich auch die isolierten Jahresergebnisse 2019 
der Bezirke ermitteln. In Summe weisen sie einen Überschuss von +44,3 Mio. € auf. Die 
Bezirke verzeichnen damit das zehnte positive Jahresergebnis in Folge. Der bezirkliche 
Guthabenstand erhöht sich von +232,3 Mio. € auf +276,6 Mio. €. 

Nachfolgend informiere ich Sie über die Einzelheiten der Basiskorrektur. 

1. Allgemeines zur Basiskorrektur 2019 

Mit Schreiben vom 19.12.2019 hatte ich Ihnen die bis dahin für die Basiskorrektur ge-
meldeten Sachverhalte mitgeteilt und Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, hierzu Ergän-
zungen/Korrekturen anzumelden.  
Zudem hatte ich auf die Geringfügigkeitsgrenze für Anträge (50 T€ je Sachverhalt eines 
Bezirks und bei 300 T€ für Sachverhalte, die mehrere bzw. alle Bezirke betreffen) hin-
gewiesen, die gemäß dem Ergebnis der Finanzstadträt/innen-Sitzung vom 12.11.2018 
umgesetzt wurde. Sie dient der Konkretisierung der AV Nr. 9.1 zu § 26a LHO, nach der 
Basiskorrekturen durchgeführt werden, „wenn sich die bei der Berechnung der Zuwei-
sungen unterstellten Grundannahmen wesentlich verändert haben und bei rechtzeitiger 
Kenntnis dieser Umstände die Zuweisungen anders berechnet worden wären“.  
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Mit diesem Schreiben übermittle ich Ihnen nunmehr die für Ihren Bezirk bei der Ba-
siskorrektur berücksichtigten Sachverhalte. Die Anträge auf Aufnahme in die Basiskor-
rektur betrachte ich hiermit als erledigt. Eine zusammenfassende Übersicht über die 
Ergebnisse der Basiskorrektur, kann der Anlage 01 entnommen werden. Hinweise zur 
Buchung der beschlossenen Beträge bitte ich der Tz. 3 dieses Schreibens zu entneh-
men. 

2. Basiskorrektur 2019 

Die Basiskorrektur erstreckte sich auf folgende Bereiche: 

2.1 Umsetzung von Beschlüssen des Abgeordnetenhauses  

Mit dem Haushaltsgesetz 2018/2019 hat das Abgeordnetenhaus für die Bezirke zusätz-
liche Mittel bereitgestellt und mit verbindlichen Erläuterungen versehen. Über die Vor-
gehensweise bei der Verteilung dieser Mittel wurden Bezirke und HauptA mit Schreiben 
vom 07.03.2018 (RN 0207 C) sowie 08.06.2018 (RN 0380 C) informiert. Mit der Ba-
siskorrektur 2019 erfolgt nunmehr die sachverhaltsbezogene Berechnung und Umset-
zung.  

2.1.1 Zusätzliche Finanzierung der außerschulischen Lernorte  

Das Abgeordnetenhaus hatte mit dem Haushalt 2018/19 eine zusätzliche Finanzierung 
der außerschulischen Lernorte (Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Garten-
arbeitsschulen) i. H. v. 1 Mio. € pro Jahr beschlossen.  
Die angekündigte Abrechnung der aufgeteilten Mittel ist durch einen Abgleich der tat-
sächlichen Kosten des Jahres 2019 mit denen des Jahres 2018 erfolgt. Der gegenüber 
dem Vorjahr zu verzeichnende Kostenanstieg wurde basiskorrigiert, maximal bis zur 
Höhe des im Schreiben vom 07.03.2018 benannten Betrags (vgl. auch Datei 01).  

2.1.2 Finanzmittel für die Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen 

Die zusätzlich bereitgestellten Finanzmittel für die Fraktionen in den Bezirksverordne-
tenversammlungen i. H. v. 4 Mio. € für 2019 wurden beim Kapitel 3100, Titel 68401 - 
Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen - bis maximal zu diesem Betrag über die Ba-
siskorrektur im Z-Teil ausgereicht (vgl. auch Tz. 2.4). 

2.1.3 Weiterentwicklung der bezirklichen sozialen Wohnhilfen  

Für die Weiterentwicklung der bezirklichen sozialen Wohnhilfen nach einem Fachstel-
lenkonzept hat das Abgeordnetenhaus auch für 2019 zusätzliche Mittel i. H. v. 1,2 Mio. 
€ zur Verfügung gestellt. Wie von der SenIAS angekündigt, wurden die Mittel in Höhe 
von 100 T€ für jeden Bezirk über die Basiskorrektur ausgereicht. 

2.1.4 Verbesserung der Finanzierung der VHS- Dozenten  

Die Basiskorrektur für die außerplanmäßige Erhöhung der Honorare ab dem 01.08.2018 
und dem 01.08.2019 erfolgte entsprechend dem Schreiben der SenBJF (II G 4) vom 
24.06.2019 (vgl. Tz. 2.3.4). 
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2.1.5 Aufstockung Kältehilfe  

Die Ausreichung der vom Abgeordnetenhaus zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe 
von insgesamt 510 T€ zur Ausweitung der Kältehilfe auf die Monate April und Oktober 
2019 erfolgte wie angekündigt im Rahmen der regulären Nachbudgetierung des Pro-
duktes „80682 – VT- Berliner Kältehilfe“ (vgl. Tz. 2.2.12). 
Die Ausweitung auf die Monate April und Oktober 2019 entsprach 500 Plätzen pro Mo-
nat bzw. 30.000 vorzuhaltenden Übernachtungsangeboten. Davon konnten im Jahr 
2019 insgesamt rd. 22.500 Angebote in den Monaten April und Oktober realisiert wer-
den. Summiert über alle Kältehilfe-Monate lagen die in den Bezirken erbrachten rd. 
169.000 vorgehaltenen Übernachtungsangebote jedoch bei 6 Bezirken unterhalb der 
Mengen, die bereits mit der Globalsumme finanziert wurden. Die Unterschreitung der 
ursprünglichen Planmenge hat bei diesen Bezirken dazu geführt, dass diese Mittel letzt-
lich nicht für die Finanzierung von Angebotsausweitungen in Anspruch genommen und 
daher bei der Nachbudgetierung auch nicht ausgereicht wurden. 

2.1.6 Stärkung der bezirklichen Schuldner- und Insolvenzberatung 

Das Abgeordnetenhaus hat für die Stärkung der bezirklichen Schuldner- und Insol-
venzberatung auch für das Jahr 2019 zusätzliche Finanzmittel i. H. v. 2,3 Mio.€ bereit-
gestellt. Diese Mittel waren bereits vollständig bei der 1. Fortschreibung der Global-
summen 2019 berücksichtigt worden und wurden dort durch einen Planmengenzu-
schlag von rd. 32% beim Produkt „80001 - VT-Schuldner-beratung / Insolvenzbera-
tung“ umgesetzt.1 Hiervon waren zumindest 0,9 Mio. € auch tatsächlich für Angebots-
ausweitungen einzusetzen (dies entspricht einem bezirklichen Mengenzuwachs von 
12,3% im Vergleich zur jeweiligen Ist-Menge 2017).2 
Im Zuge dieser Basiskorrektur war nunmehr zu überprüfen, ob diese Budgeterhöhung 
zweckentsprechend in den Bezirken umgesetzt wurde. Abweichungen zu den genann-
ten Referenzwerten waren basiszukorrigieren, wenn 

a) der Budgetzuwachs nicht vollständig zu Mehrkosten beim o.g. Produkt geführt hat 
oder 

b) die Anzahl der Beratungen nicht mindestens um 12,3% gegenüber 2017 angestie-
gen ist. 

Der Abgleich der tatsächlichen Produktkosten des Jahres 2019 mit den ursprünglichen 
Budgets hat ergeben, dass von den zusätzlich bereitgestellten Mitteln berlinweit rd. 1,8 
Mio. € tatsächlich verausgabt wurden, was einem Kostenaufwuchs gegenüber 2017 
von 27,7% entspricht. Dabei stieg das Angebot an Schuldnerberatungen insgesamt 
nur um 5,6%. Aufgrund der Unterschreitung von Referenzwerten wurden bei den be-
troffenen Bezirken in Anspruch genommene Mehrmittel oder nicht realisierte Ange-
botsaufstockungen im Umfang von -558 T€ basiskorrigiert.  

2.1.7 Zusätzliche Mittel für die bezirklichen Musikschulen  

Das Abgeordnetenhaus hatte mit dem Haushalt 2018/19 zusätzliche Mittel für die Fi-
nanzierung der 105,2 VZÄ für festangestellte Musikschullehrkräfte i.H.v. 1,2 Mio. € be-
reitgestellt. Die hierauf aufbauende Basiskorrektur erfolgte wie im letzten Jahr nach dem 
Antrags- und Abrechnungsverfahren. Auf Grund der tatsächlich vorgenommenen Stel-
lenbesetzungen wurden insgesamt rd. 746 T€ basiskorrigiert (vgl. auch Tz. 2.3.20). 

                                            
1 vgl. SenFin-Schreiben vom 31.05.2018 (Bez 0015 C), Tz. 1.1 sowie 2.1.4 i) 
2 vgl. SenFin-Schreiben vom 04.10.2019 



- 4 - 

 

2.1.8 Aufbau eines Servicezentrum VHS  

Für den Haushalt 2019 hatte das Abgeordnetenhaus 2 Mio. € für die Errichtung eines 
gemeinsamen Servicezentrums der Volkshochschulen zur Verfügung gestellt, die ab 
2020 im Plafond verstetigt wurden. Wie angekündigt3 wurden den am Aufbau beteiligten 
Bezirken Mitte, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln die tatsächlich entstan-
denen und auf dem Produkt „80953 - VHS-Servicezentrum“ nachgewiesenen Kosten 
i.H.v. rd. 1,2 Mio. € basiskorrigiert (vgl. Datei 02). 

2.1.9 Schulmittagessen  

Mit dem Nachtrag 2019 waren im Haushalt an zentraler Stelle (Kapitel 2729, Titel 
97101) Mehrmittel i.H.v. 25 Mio.€ für die Neugestaltung der Kostenbeteiligung beim 
Schulessen eingestellt worden. Diese wurden zum Ausgleich von Basiskorrekturen ge-
nutzt, die im Zuge der Neugestaltung erforderlich waren und im Rahmen von Standard-
verfahren umgesetzt wurden:  
Im Bereich des Offenen Ganztagsbetriebes (OGB) ist es zu Einnahmeausfällen gekom-
men.4 Die damit verbundene finanzielle Belastung wurde den Bezirken durch die ohne-
hin übliche Basiskorrektur im Einnahmefeld E05 (vgl. Tz. 2.5.1) im Umfang von 19,8 
Mio.€ ausgeglichen. 
Im Bereich des Gebundenen Ganztagsbetriebes (GGB) hat sich dagegen die Kosten-
struktur verändert, da hier ab dem Schuljahr 2019/20 – wie im OGB – der Vollkosten-
preis von den Bezirken zu zahlen ist. In Abstimmung mit den bezirklichen Vertretern5 
wurden daher ab September 2019 keine Mengen und Kosten mehr auf dem Produkt 
„79918 – Subventionierung der Schülerbeköstigung im GGB“ gebucht. Die Kontierung 
erfolgt nunmehr ausschließlich auf dem Produkt „79434 – Schülerbeköstigung im Rah-
men der ergänzenden Förderung und Betreuung der öffentlichen und freien Träger“. 
Dies gilt auch für Schulessen für BuT-Berechtigte in Grundschulen, die bisher gesondert 
auf dem Produkt „80424 – BuT - Mittagsverpflegung für Berechtigte (außerhalb OGB)“ 
erfasst wurden.6  
Durch die reguläre Nachbudgetierung der beschriebenen Mengenveränderungen bei 
den genannten Produkten 79918, 80424 und 79434 werden die daraus resultierenden 
Kostensteigerungen vollständig ausgeglichen. Die gilt auch für Mengensteigerungen, 
die durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Schulessens seit Wegfall der Kostenbe-
teiligung entstanden sind. Durch die Nachbudgetierung der Beköstigungsprodukte wur-
den den Bezirken insgesamt 13,9 Mio.€ basiskorrigiert. 

2.1.10 Qualitätspaket Schulessen 

In seiner Sitzung vom 04. April 2019 hat das Abgeordnetenhaus den Senat zudem ge-
beten, den Bezirken im Rahmen der Basiskorrektur zusätzliche Mittel für Investitionen 
für Mensen und Essensausgabestellen in den Grundschulen i. H. v. 5 Mio. € zur Verfü-
gung zu stellen. Die Aufteilung auf die Bezirke und die Umsetzung im Rahmen der Ba-
siskorrektur wurde durch SenFin-Schreiben vom 23.05.2019 (II C 1 Le – HB 6221-

                                            
3 vgl. SenFin-Schreiben vom 04.10.2019 
4 Titel „11110 - Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und 

Betreuung (ehemals Hort)“ 
5 Sitzung der Produktmentorengruppe „Schulträgerschaft“ vom 06.08.2019 
6 Auf dem Produkt 80424 werden seit diesem Zeitpunkt nur noch Essensportionen erfasst, die an BuT-berechtigte 

Kinder ab der 7. Klasse ausgereicht wurden. 



- 5 - 

 

3/2015-8-2) festgelegt. Die bezirksscharfen Ist-Beträge für die Basiskorrektur 2019 kön-
nen der Datei 03 entnommen werden. In 2019 nicht verausgabte Mittel als Differenz 
zum Zuweisungsbetrag können im Rahmen der Basiskorrektur 2020 auf Nachweis gel-
tend gemacht werden. 

2.1.11 Restmittel Schulbauunterhaltung aus dem Nachtrag 2017  
Mit dem Nachtragshaushalt 2017 waren im Kapitel 2729 Titel 97101 zusätzlich 42 Mio. € 
zweckgebunden für die laufende Schulbauunterhaltung bereitgestellt worden. Da die 
meisten Bezirke die zusätzlichen Mittel in 2017 nicht vollumfänglich in Anspruch genom-
men hatten, standen die noch nicht ausgereichten Restmittel letztmalig im Jahr 2019 für 
eine Basiskorrektur zur Verfügung. Voraussetzung war, dass die im Haushalt 2018/2019 
für den Schulbauunterhalt vorgesehenen Mittel (= Leitlinie) in den betroffenen Bezirken 
überschritten wurden.7  

2.2 Produktsummenbudget 

Entscheidungen über Einzelanträge aus den Bezirken waren aus der Perspektive der 
Produktbudgetierung zu treffen. Hinsichtlich der grundsätzlichen Berücksichtigungsfä-
higkeit von solchen Anträgen verweise ich auf meine ausführlichen Hinweise im o. g. 
Anhörungsschreiben vom 19.12.2019 sowie in den Übersendungsschreiben zu Ba-
siskorrekturen der Vorjahre. Die von Ihnen gemeldeten Einzelsachverhalte sind ent-
sprechend geprüft und entschieden worden.  
Basiskorrekturen von allgemeiner Bedeutung sind darüber hinaus zu den nachfolgend 
aufgeführten Aspekten durchgeführt worden. Sie gehen insbesondere auf gesetzliche 
Änderungen, politische Aufträge, vereinbarte Verfahren oder sonstige Zusagen/Ankün-
digungen zurück.  

2.2.1 Nachbudgetierung von Verwaltungsprodukten  

Für die Produkte, die vereinbarungsgemäß bei der Zuweisung 2019 mit Prognose-Plan-
mengen hinterlegt worden sind, ist standardmäßig eine Nachbudgetierung auf Basis der 
Mengen des KLR-Jahresabschlusses 2019 erfolgt. Diese Nachbudgetierung ist plafond-
verändernd umgesetzt worden. Die Berechnung der Beträge erfolgte auf Basis der vom 
„Projektteam Budgetierung“ beschlossenen Nachbudgetierungsquoten und kann der 
Datei 04 entnommen werden. 

2.2.2 Kita/Tagespflege  

Die Basiskorrektur der Transferausgaben im Kita-Bereich einschließlich Tagespflege 
habe ich, analog zu dem Verfahren der letzten Jahre, in vollem Umfang vorgenommen 
und dabei auch die Ausgaben aus dem Platzgewinnungsprogramm berücksichtigt (vgl. 
Anlage 02). 
Darüber hinaus wurden auch Ausgaben aufgrund eines rechtskräftigen Urteils oder ei-
nes gerichtlich geschlossenen Vergleichs ankündigungsgemäß bei der Basiskorrektur 
berücksichtigt, soweit mir rechtzeitig Unterlagen zum jeweiligen Einzelfall vorgelegt wor-
den sind bzw. mir aus dem prozessbegleitenden Bereich aus meinem Hause eine ent-
sprechende Bestätigung vorlag. Dabei wurden nur die Kosten aufgrund von Zahlungen 
an die Kläger berücksichtigt. 
                                            
7 Die Basiskorrekturbeträge für die entsprechenden Bezirke können auch der Anlage 05 entnommen werden. 
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Mit Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 14.09.2018 
(III A/III Ltr. V) und vom 19.07.2019 (V A) war zudem das Verfahren geregelt worden, 
unter welchen Bedingungen die als Ultima Ratio bestehende Möglichkeit der Finanzie-
rung selbstbeschaffter Betreuung basiskorrigiert wird. Auf Basis der Angaben aus den 
fristgerechten Zulieferungen (15.10.2019 und 21.12.2019) entsprechend dem im o.g. 
Schreiben geregelten Verfahren wurden die anerkennungsfähigen Beträge ermittelt. 
Ausgaben, die den zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen nicht entsprechen, 
konnten nicht anerkannt werden.8 
Im Vorgriff auf die Basiskorrektur 2020 weise ich bereits jetzt darauf hin, dass auch bei 
langfristigen Betreuungsverträgen, beispielsweise beginnend im September 2019 und 
endend im Juli/August 2020, weiterhin die Pflicht zu einer monatlichen Prüfung vorhan-
dener Platzkapazitäten sowie einer diesbezüglichen Dokumentation besteht. In Analo-
gie zum Verfahren in diesem Jahr bitte ich zum 15.10.2020 um Übersendung der Ein-
zelfälle aus dem zweiten Kitahalbjahr 2019/20. Zur Optimierung des Verfahrens wurde 
der für die Meldung zu nutzende Vordruck um zwei Beispiele ergänzt und wird den Be-
zirken in gesondert zur Verfügung gestellt. 

2.2.3 Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL ohne Krankenhilfe) 

Die Transferprodukte der Hilfen in besonderen Lebenslagen (Eingliederungshilfe Soz 
und Jug (nach SGB XII), Hilfe zur Pflege und Hilfen zur Überwindung besonderer sozi-
aler Schwierigkeiten), die bei der Zuweisung 2019 mit Prognose-Planmengen hinterlegt 
wurden, sind hinsichtlich ihrer Fallzahlveränderungen nachbudgetiert worden.  
Bislang noch nicht berücksichtigte Entwicklungen bei den verhandelten Entgelten haben 
zudem vereinbarungsgemäß zu einer Fortschreibung der Zuweisungspreise geführt. 
Dabei habe ich auch wieder die Auswirkungen von Einzelvereinbarungen zwischen den 
Betreibern von Einrichtungen bzw. Diensten und der Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales einbezogen.9  
Hinsichtlich der Berechnungen für die einzelnen HbL-Teilbereiche ist noch auf folgen-
des hinzuweisen: 
a) Bei der Hilfe zur Pflege (HzP) war die ursprüngliche Budgetberechnung erstmals un-

ter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur (Differenzierung nach Pflegegraden 
aufgrund der Pflegestärkungsgesetze) vorgenommen worden. Die gebuchten „Rest-
kosten“ auf den alten HzP-Produkten (sog. Pflegestufenprodukte) waren dabei so gut 
wie möglich in die neue Produktstruktur zu integrieren. Vor diesem Hintergrund wurde 
bei der nunmehr durchgeführten Basiskorrektur wie folgt vorgegangen: 
 Stationäre HzP: 

Die vorgenommene Zuweisung wurde an die Ist-Kosten der bestehenden HzP-
Pflegegradsprodukte angepasst. Ein derartiger Ist-Kosten-Ausgleich wurde be-
reits in den vergangenen Jahren im Bereich der stationären HzP angewandt. 10 

  

                                            
8 Analoges Verfahren wie in der Basiskorrektur 2018, vgl. Schreiben II D – HB 5220-1/2018-2-2, Tz. 2.3.2. 
9 Die entsprechenden Ergebnisse sind mir von der unter Federführung der SenIAS und unter Beteiligung der Bezirke 

agierenden „Arbeitsgruppe Transparenz“ zugeliefert worden. (Beim Produkt „78767 – Ambulant / teilstationäre 
EGH für körperlich/geistig behinderte Menschen – Betreutes Einzelwohnen“ wurde dabei der Zuweisungspreis – 
wie im Vorjahr – aufgrund von Unplausibilitäten nicht fortgeschrieben.)  

10  Die den Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf im Rahmen des Sondertatbestandes „Alt-
fälle in der stationären HzP“ gewährten Beträge wurde entsprechend angerechnet. 
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 Ambulante und teilstationäre HzP: 
In diesem Bereich sind erhebliche Abweichungen der Stückkostenmediane 2019 
gegenüber den ursprünglichen Zuweisungspreisen zu verzeichnen. Dies resul-
tiert einerseits aus den Zuordnungsproblemen im ersten Jahr der Implementie-
rung der neuen Produktstruktur (siehe oben) und andererseits aus im Vorfeld 
nicht kalkulierbaren materiellen Veränderungen im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Pflegestärkungsgesetze (z.B. veränderte bzw. höhere Finanzie-
rungsanteile der Pflegeversicherung). Ich habe daher in diesem Teilbereich aus-
nahmsweise keine reguläre Nachbudgetierung vorgenommen, sondern stattdes-
sen eine Budgetneuberechnung auf Basis der gebuchten Ist-Kosten und -Men-
gen 2019 durchgeführt. Die Differenz dieser Neuberechnung gegenüber dem ur-
sprünglichen Budget wird mit der Basiskorrektur ausgeglichen.  
Mit Blick auf die zwischenzeitlich stabilisierte Entwicklung der Stückkosten-Medi-
ane ist davon auszugehen, dass ab 2020 wieder eine standardmäßige Nach-
budgetierung durchgeführt wird. 

b) Die Produkte „80941 - Ambulante EGH/ Budget für Arbeit“ und „80954 – 
EGH/Beschäftigungs- und Förderbereich“ sind erst 2018 neu im Bereich der Einglie-
derungshilfe hinzugetreten. Sie werden bei der Basiskorrektur durch eine Budgetbe-
rechnung auf Basis der gebuchten Ist-Kosten und -Mengen 2018 berücksichtigt.  
Die Mengen des ebenfalls neuen Produkts „80940 - Vollstationäre EGH/ Modell Psy-
chosoziale Übergangseinrichtung für ausstiegsorientierte Menschen mit einer Ab-
hängigkeitserkrankung (SDUEH)“ wurden – wie in der Zuweisung – bei der Nach-
budgetierung dem Produkt „78746 - Vollstationäre EGH/ Suchttherapie“ zugeordnet. 

Auf die Gesamtübersicht in Anlage 03 sowie die bereit gestellten Berechnungsdateien 
(Datei 05) wird verwiesen. 

2.2.4 Krankenhilfe 

Bei den Transferprodukten der Krankenhilfe werden neben der Nachbudgetierung der 
Mengen auch die Differenzen zwischen den individuellen bezirklichen Stückkosten und 
den durchschnittlichen Zuweisungspreisen ausgeglichen (vgl. Datei 06).  
Die Transferkostenzuweisung für die in den Bezirksämtern Lichtenberg und Pankow 
regionalisiert wahrgenommenen Aufgaben in der Krankenhilfe ist wie in den Vorjahren 
an die in 2019 tatsächlich angefallenen Transferkosten angepasst worden. 

2.2.5 Bildung und Teilhabe (BuT) 

Für die BuT-Transferprodukte wird das reguläre Nachbudgetierungsverfahren unter Be-
rücksichtigung einer Nachbudgetierungsquote von 100 % angewendet.  
Hiervon noch ausgenommen sind die BuT-Transferprodukte, die sich auf SGB II -Emp-
fänger beziehen (Produkte 80418, 80419 und 80420). Inzwischen liegen zwar auch für 
diese Produkte valide Mengen-Daten der Regionaldirektion Berlin vor. Da diese jedoch 
inhaltlich nicht mit den Zuweisungsmengen vergleichbar sind, ist eine reguläre Nach-
budgetierung in 2019 noch nicht möglich. Ich habe daher ersatzweise die Zuweisung an 
die gebuchten Ist-Kosten, max. bis zur Höhe der kameral gebuchten Ist-Ausgaben an-
gepasst (vgl. Datei 07).  
Für die 3 Produkte, die die BuT-Teilhabeleistungen abbilden (Produkte 80413, 80417 
und 80420), habe ich die Leistungserhöhung von monatlich 5 € (von 10 € auf 15 €) ab 
dem 01.08.2019 durch das „Starke Familien Gesetz“ mittels einer Zuweisungspreiser-
höhung in Höhe der Differenz zwischen Median 2019 und Zuweisungspreis 2019 bei 
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der Basiskorrektur berücksichtigt (beim Produkt 80420 verbleibt es beim o.g. Ausgleich 
der Ist-Kosten). 

2.2.6 Hilfen zur Erziehung (HzE) 

Für die HzE-Transferprodukte ist – wie in den Vorjahren – standardmäßig eine Nach-
budgetierung auf Basis der Fallzahlveränderungen erfolgt.11 Die Nachbudgetierungs-
quoten für die stationären HzE- und EGH-Produkte sind dabei absprachegemäß noch-
mals um 7 % bzw. 5 % erhöht worden. Hierdurch wird ein weitergehender Ausgleich der 
in den stationären Entgelten enthaltenen HzL-Ausgabenbestandteile sichergestellt. 
Bevölkerungszuwächse, die im Planmengenmodell bisher noch nicht berücksichtigt wa-
ren, wurden mit der Basiskorrektur zu 100 % ausgeglichen (Erhöhung der Modell-
menge). Hierdurch erhöht sich die Zuweisung um rd. 5,5 Mio. €. 
Bei der 1. Fortschreibung der Globalsummen 2019 waren die für das Jahr 2019 zentral 
verhandelten Entgelte bereits berücksichtigt worden; eine Basiskorrektur war hier nicht 
mehr erforderlich. Bei den Produkten der stationären HzE außerhalb Berlins, bei denen 
das Land nicht an Entgeltverhandlungen beteiligt war, wurden die Zuweisungspreise - 
analog der Vorjahre – in Höhe der Entgeltsteigerungen bei den stationären Hilfen inner-
halb Berlins, maximal jedoch bis zur Höhe der mittleren Stückkosten 2019, angepasst. 
Hinsichtlich des Umgangs mit Mehrmengen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(umF) sowie für Kinder/Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien wird auf die entsprechenden 
Ausführungen unter Tz. 2.2.10 verwiesen. 
Die Ergebnisse der Basiskorrektur für die HzE-Transferkosten sind in der Anlage 04 
zusammengefasst. Weitere Einzelheiten zu den Berechnungen können der Datei 08 
entnommen werden.  

2.2.7 HzE-Fallwanderungen 

Durch zwischenbezirkliche Fallwanderungen werden Bezirke mit positivem Wande-
rungssaldo (mehr Zugänge als Abgänge) finanziell belastet, während bei den übrigen 
Bezirken eine gleichhohe Entlastung zu verzeichnen ist. In Fortsetzung der bisherigen 
Praxis erfolgt daher mit der Basiskorrektur 2019 ein Ausgleich dieses Effekts, der wie 
folgt umgesetzt wurde: 
- Wie im Vorjahr erfolgte die produktbezogene Abrechnung und Basiskorrektur der zwi-

schenbezirklichen Fallwanderungen des Jahres 2019 für alle Bezirke (d.h. sowohl 
positiv, wie auch negativ).12  

- Zusätzlich wurden alle bisher unberücksichtigten Belastungen, die sich noch auf Ver-
änderungen im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 beziehen, letztmalig ausgeglichen. 

Einzelheiten dieser Basiskorrektur können der Datei 09 entnommen werden. 

2.2.8 Jugendberufsagentur/Jugendberufshilfe 

Entsprechend der Mitteilung zur Einrichtung von Jugendberufsagenturen (JBA) in Berlin 
(Drs. 17/2188) habe ich die Auftragsmittel für die Bereitstellung von Coaching-Angebo-
ten/Angeboten zur aufsuchenden Beratung mit je 250.000 € pro Bezirk bereitgestellt. 
Im Zuge des weiteren Aufbaus und Ausbaus der JBA ist es zudem zu Transfer-Mehr-
leistungen bei der bezirklichen Jugendberufshilfe gekommen. Vor diesem Hintergrund 

                                            
11 Zu den Details wird insb. auf die HauptA-Vorlagen RN 17/1852 A, 18/0003 E und 18/1190 J verwiesen. 
12 vgl. auch HauptA-Vorlage RN 18/1190 J 
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habe ich auch für das Jahr 2019 für die damit im Zusammenhang stehenden bezirkli-
chen Zuwächse eine Basiskorrektur vorgenommen. Voraussetzung hierfür war die Teil-
nahme an dem mit der Fachverwaltung abgestimmten Berichtswesen. Die entspre-
chende Nachbudgetierung der Mehrmengen erfolgte bei den in der Zuweisung berück-
sichtigten vier maßgeblichen Transferprodukten der Jugendberufshilfe (80389 - 
80392).13 Eine Basiskorrektur ist erfolgt, sofern die Nachbudgetierungsbeträge insge-
samt positiv ausgefallen sind.  
Zusätzlich ist eine Fortschreibung der Zuweisungspreise hinsichtlich bislang noch nicht 
berücksichtigter Entwicklungen bei den durch das Land zentral verhandelten Entgelten 
für das Jahr 2018 und 2019 berücksichtigt worden (vgl. Datei 10).14 Da die Fallkosten-
entwicklung teilweise deutlich oberhalb der Entgeltfortschreibung lag, habe ich die Sen-
BJF um eine weitere Prüfung auf Grundlage zusätzlicher Daten und Informationen ge-
beten.15 Auf Basis dieser Analyse folge ich dem Vorschlag der SenBJF, den Zuwei-
sungspreis bei den Produkten „80390 –JBH Berufsorientierung“ sowie „80391 – JBH – 
Berufsausbildung“ aus Tragfähigkeitsgründen ausnahmsweise auch über die Entgelt-
fortschreibung hinaus auf 1.669 € (Produkt 80390) bzw. 2.108 € (Produkt 80391) anzu-
passen. Diese Vorgehensweise berücksichtigt sowohl die Steuerungsverantwortung in 
der Jugendberufshilfe, als auch die entgeltfinanzierte Angebotssituation im Land Berlin. 

2.2.9 Unterhaltsvorschuss für Kinder 

Hintergrund der Basiskorrektur sind die von den Bezirken u.a. in der AG Ressourcen-
steuerung vorgetragenen finanziellen Belastungen, die sich durch die Neuregelung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) und den damit verbundenen VZÄ-Bedarfen erge-
ben haben. Entsprechend einer Zusage vom 15.03.2019 in der AG Ressourcensteue-
rung habe ich 2019 nochmals eine vollständige Nachbudgetierung der tatsächlichen 
Fallzahlerhöhung beim Verwaltungsprodukt „78809- Unterhaltsvorschuss für Kinder“ 
vorgenommen.  
Da die parallele Kostensteigerung in den Bezirken deutlich geringer ausgefallen ist, als 
zunächst vermutet, übersteigt das zugewiesene Budget nunmehr die tatsächlichen Ist-
Kosten des Produktes deutlich.16 Vor diesem Hintergrund sind die Basiskorrekturrege-
lungen ab dem Jahr 2020 entsprechend anzupassen und die Nachbudgetierungsbe-
träge zu begrenzen. 

2.2.10 Basiskorrekturen im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbegehrenden 

Mit dieser Basiskorrektur werden den Bezirken auch die Belastungen, die im Zusam-
menhang mit dem verstärkten Flüchtlingszugang der vergangenen Jahre entstanden 
sind, ausgeglichen. Ich verweise hierzu auf die in den letzten Jahren bereits übersand-
ten Basiskorrekturzusagen.  
Der wesentliche Teil dieser Belastungen wird bereits von den existierenden Basiskor-
rekturen erfasst und konnte im Zuge der entsprechenden Berechnungen ausgeglichen 

                                            
13  Hinsichtlich der zum 01.01.2019 vorgenommen Splittung bei den beiden Produkte 80390 –JBH Berufsorientie-

rung – (neu 80971 und 80972) und 80391 – JBH – Berufsausbildung – (neu 80973 und 80974) in Produkte mit 
und ohne Kofinanzierung wurden für die Basiskorrekturberechnung Budgetierungsobjekte gebildet. 

14  Beschlüsse Nr. 2/2018 der Vertragskommission Jugend vom 01.02.2018 
15  Vertragsdaten in der Einrichtungs- und Dienstedatenbank (ISBJ EuD), rechtliche Anpassungen bei den Ausbil-

dungsvergütungen, Inanspruchnahme von Leistungen und dazugehörige Rechnungslegung in den Bezirken. 
16  Mit rd. 29,8 Mio. € liegt das (basiskorrigierte) Produktbudget um rd. 6,2 Mio. € (entspricht 26,5%) oberhalb 

der entsprechenden Ist-Kosten der Bezirke. 
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werden. Dies betrifft bspw. Ausgaben für die Inanspruchnahme von Kita-Plätzen oder 
Ausgaben im Z-Teil, die jeweils nach dem Ist ausgeglichen werden.  
Darüber hinaus habe ich mit dieser Basiskorrektur einen Ausgleich für folgende Mehr-
belastungen vorgesehen (hinsichtlich der personalbedingten Mehrbelastungen wird auf 
die Tz 2.4 verwiesen): 
 Um die besonderen Belastungen auf die Bezirkshaushalte abzufangen, die sich 

durch den Anstieg der Transferzahlungen für die Kinder/Jugendlichen aus Flücht-
lingsfamilien (asylsuchende Familien) ergeben haben, habe ich auch für 2019 eine 
100%ige Nachbudgetierung für diesen Empfängerkreis sichergestellt. Damit wird 
auch der Auflage Nr. 19 zum Haushalt 2018/19 Rechnung getragen. Diese Basiskor-
rektur erstreckt sich wieder auf alle Transferprodukte der Hilfen zur Erziehung sowie 
die Transferprodukte bei der Produktgruppe Unterstützung der Familie. Die Berech-
nung erfolgte auf Grundlage der ausgewerteten Fallzahldaten für die o.g. Empfän-
gerkreise, die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Verfü-
gung gestellt wurden (vgl. Datei 11). 

 Bei den „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ unter 18 Jahren (umF) sind die 
Auswirkungen der Mengenzuwächse zwischenzeitlich in der Zuweisung enthalten. 
In 2019 war daher kein weiterer Aufwuchs, sondern ein Rückgang der Fallzahlen zu 
verzeichnen. Hier habe ich auf eine Ausweitung der Nachbudgetierung, die entspre-
chende Abzüge an der Globalsumme zur Folge gehabt hätte, verzichtet. 

 Wie bereits seit 2016 wurden die gestiegenen Aufwendungen für die psychiatrische 
Versorgung geflüchteter Menschen erneut in voller Höhe bei der Basiskorrektur be-
rücksichtigt. 

 Zugesagte Bonuszahlungen für bereitgestellte Sporthallen werden den Bezirken im 
Rahmen der Basiskorrektur in dem Umfang zur Verfügung gestellt, wie eine zweck-
entsprechende Mittelverwendung (Ausgaben für den Sport) erfolgt ist. Mit der Ba-
siskorrektur 2019 werden letztmalig die in den Vorjahren noch nicht ausgeschöpften 
Bonuszahlungen bei entsprechender Mittelverwendung berücksichtigt.   

 Hinsichtlich der Sanierung wieder freigezogener Sporthallen habe ich damit verbun-
dene Verwaltungsleistungen der Bezirke bei entsprechendem Nachweis erneut mit 
dieser Basiskorrektur ausgeglichen. Die eigentlichen Sanierungskosten für die 
flüchtlingsbedingten Abnutzungen und Schäden werden zentral aus dem Kapitel 
1172, Titel 51900 finanziert. 

 Die Ausgaben für Nachbarschaftsprogramme im Zusammenhang mit dem Gesamt-
konzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter (ehemals Masterplan Integra-
tion und Sicherheit) waren den Bezirken mit der 1. Fortschreibung der Globalsum-
men 2019 in Höhe von 9,2 Mio. € mittels Sonderkalkulation zugewiesen worden. Es 
handelt sich dabei um Maximalbeträge, die mit dieser Basiskorrektur an die jeweili-
gen Ist-Ausgaben (Sonderkostenträger 28294) unter Berücksichtigung einer durch 
den RdB vorgenommenen neuen Verteilung (RdB-Beschluss Nr. R-491-2018 vom 
22.11.2018) angepasst wurden (vgl. Datei 12).  

2.2.11 Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) 

Für das KFA-Produkt 79719 habe ich zunächst eine reguläre Nachbudgetierung vorge-
nommen.  
Die ebenfalls zugesagte regelhafte Basiskorrektur der Tarifentwicklung war für das Jahr 
2019 nicht einschlägig, da die in der Zuweisung bereits enthaltene Tarifvorsorge nach 
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meinen Erkenntnissen leicht oberhalb der tatsächlichen Tarifentwicklung (bezogen auf 
die Tarifentwicklung sowohl der Bundes- als auch der Landesbeschäftigten) lag. Auf 
eine mögliche Absenkung des Zuweisungspreises habe ich mit Blick auf den bestehen-
den Übergangszeitraum für die KFA-Zuweisung verzichtet.  
Einschlägig für den zweijährigen Übergangszeitraum (2018-2019) ist darüber hinaus 
eine entsprechend befristete Basiskorrekturgarantie, die ich in Absprache mit der AG 
Ressourcensteuerung ausgesprochen habe. Für einige Bezirke ist diese Option zur An-
wendung gekommen.  
Die Berechnung der Basiskorrekturbeträge ist der Datei 13 zu entnehmen. 

2.2.12 Kältehilfe 

Im Wege der Nachbudgetierung wurde die Unterschreitung der ursprünglichen Plan-
menge beim Produkt „80682 – VT- Berliner Kältehilfe“ basiskorrigiert (vgl. auch Tz. 
2.1.5). Analog der Vorgehensweise für 2018 habe ich zusätzlich die Stückkostenent-
wicklung analysiert. Hierbei wurde der Zuweisungspreis (Transferanteil) in Höhe von 
17,00 € bestätigt, so dass eine nachträgliche Anpassung nicht erforderlich war. 
Nachgewiesene Sondersachverhalte mit darüberhinausgehenden Kosten habe ich ein-
richtungsbezogen geprüft und in begründeten Fällen ebenfalls basiskorrigiert.17 Eine 
Zusammenfassung der durchgeführten Basiskorrekturen kann der Datei 14 entnommen 
werden. 

2.2.13 Abrechnung der Zielvereinbarung über „Transfersteuerung, Qualitätsmanage-
ment und Fach- und Finanzmonitoring“ im Bereich der Eingliederungshilfe und 
der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  

Die Abrechnungsergebnisse 2019 der seit 2015 mit allen Bezirken bestehenden Ziel-
vereinbarung sind mit der Basiskorrektur umgesetzt worden (vgl. Datei 15). 
Die Zielvereinbarung sieht für Steuerungserfolge ausschließlich Bonusbeträge vor. Ins-
gesamt werden dafür 1,8 Mio. € an diejenigen Bezirke ausgereicht, deren Ergebnis bei 
den abrechnungsrelevanten Kennzahlen prozentual besser ausfällt als das der Berliner 
Gesamtentwicklung (davon jeweils 0,9 Mio. € für die Bereiche Eingliederungshilfe und 
ambulante Hilfe zur Pflege). Zusätzlich erhalten alle Bezirke für ihre aktive Mitarbeit am 
Aufbau und an der Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagements einen Bonus von 
70 T€ (insgesamt berlinweit 840 T€). Die Zielvereinbarung lief zum Jahresende 2019 
aus. Die Weiterführung der Zielvereinbarung in modifizierter Form wird derzeit noch ver-
handelt. 

2.2.14 Bonus-Regelung Bürgerämter 

Die verstärkte Nachfrage insb. nach den finanziell relevantesten Dienstleistungen der 
Berliner Bürgerämter (Ausstellung von Personalausweisen, von Pässen sowie An- und 
Abmeldungen des Wohnsitzes) erfordert entsprechende gesamtstädtische Anstrengun-
gen, damit berlinweit genügend Termine angeboten werden können. Durch das Allzu-
ständigkeitsprinzip wirken sich dabei Angebotsausweitungen in jedem einzelnen Bür-
geramt positiv auf die Versorgung in allen Bezirke aus. Aus diesem Grund hat sich die 
Senatsverwaltung für Finanzen entschieden, allen Bezirken einen finanziellen Bonus zu 
gewähren, die in 2019 entsprechende zusätzliche Dienstleistungen erbracht haben. 

                                            
17  Grundlage waren insb. die vorgelegten Finanzierungspläne sowie die Budgetzuweisung inkl. Nachbudgetie-

rung. 
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Hierzu wurden bei den Produkten Meldeangelegenheiten (79101), Passangelegenhei-
ten (78100) und Personalausweisangelegenheiten (78101) ein Zuschlag von 10% des 
jeweiligen Zuweisungspreises auf die Mengenzuwächse zwischen 2018 und 2019 ge-
währt. Insgesamt wurden so rd. 146 T€ ausgeschüttet (vgl. Datei 16). 
Mit Blick auf die noch angespannte Lage bei der Online-Terminvergabe soll dieser An-
satz auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden. Um die Anreizwirkung zu steigern, soll dabei 
eine Bonus-/Malus-Regelung zur Anwendung kommen, die auf Leistungsindikatoren 
beruht, die noch gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Inneres zu bestimmen sind. 

2.2.15 Regionalisierte Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG)  

Für die regionalisierte Umsetzung des ProstSchG im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
(Gesundheitsberatung und Anmeldung der Prostituierten) sind im Haushalt 2018/19 an 
zentraler Stelle Mittel für 21,5 VZÄ (inkl. Sachkostenpauschale) etatisiert worden. Zum 
Ende des Jahres 2019 waren hiervon 20,67 VZÄ besetzt. Die hieraus resultierenden 
Mehrausgaben (1.077 T€) werden mit der Basiskorrektur ausgeglichen.  
Hinsichtlich der Basiskorrektur für die gewerblichen Erlaubnisverfahren wird auf die Tz. 
2.3.15 verwiesen. 

2.2.16 Aufschichtung Französisches Gymnasium und John-F.-Kennedy-Schule  

Mit der Änderung des Schulgesetzes vom 13.12.2018 (Drs. 18/1398) ist die Zuständig-
keit für das Französischen Gymnasiums (01Y07) im Bezirk Mitte und der John-F.-Ken-
nedy-Schule (06K01) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf in die zentrale Schulträgerschaft 
übergegangen. Die in diesem Zusammenhang auf der Grundlage der Kosten- und Leis-
tungsrechnung von mir ermittelten Ab- bzw. Aufschichtungsbeträge i.H.v. 819 T€ (Fran-
zösisches Gymnasium) und 2.134 T€ (JFK) unterliegen einer negativen Basiskorrektur. 

2.2.17 Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneu-
baus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen“ i.H.v. 7,5 Millionen € im Rahmen 
der Bündnisse für Wohnungsneubau und Mieterberatung zur Verfügung gestellt. Die mit 
Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vom 01.02.2019 
mitgeteilten Beträge für 2019 setze ich vollumfänglich um. Zusätzlich setze ich die mit 
Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 22.05.2018 mitgeteilten Korrektur-
beträge für das Jahr 2017 um. Die Basiskorrekturbeträge belaufen sich insg. auf 6,8 
Mio. €. Weitere Einzelheiten können der Datei 17 entnommen werden. 

2.2.18 Aufwendungen im Rahmen des Wohnraumprojektes 

Auf Grundlage des Senatsbeschlusses S-970 vom 30. Januar 2018 gleiche ich den Be-
zirken Lichtenberg, Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Pankow von Berlin die tatsäch-
lich erbrachten Aufwendungen im Rahmen des Wohnraumprojekts für Maßnahmen der 
sozialen und technischen Infrastruktur, die Aufwertung von öffentlichen Räumen, Spiel-
plätzen und Grünräumen im Wege der Basiskorrektur aus. Die Beträge belaufen sich 
auf insg. 2.101 T€. 
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2.2.19 Mehrkosten für die Pflege des Gehölzbestandes 

Die durch Klimaveränderungen bedingten Mehrkosten für die Pflege des Gehölzbestan-
des habe ich antragsgemäß im Umfang von rd. 2,2 Mio. € berücksichtigt.18  
Für die kommenden Jahre hat das Abgeordnetenhaus diesem Sachverhalt bereits 
dadurch Rechnung getragen, dass beim Beschluss des Haushaltes 2020/21 an zentra-
ler Stelle (Kapitel 2729, Titel 971 01) deutliche Mittelerhöhungen für die Baum- und 
Grünflächenpflege etatisiert wurden (rd. 22 Mio. € in 2020 und rd. 29 Mio. € in 2021). 

2.2.20 Brunnenbewirtschaftung durch die Berliner Wasserbetriebe 

Mit Beendigung der bezirklichen Verträge über die Brunnenbewirtschaftung und deren 
Neuausrichtung gemäß unterzeichneter Rahmenvereinbarung vom 6. März 2019 wurde 
eine Basiskorrektur der Globalsumme 2019 notwendig. Für die betroffenen Bezirke wur-
den dabei die Differenz zwischen zugewiesenem Produktbudget und tatsächlichen Ist-
Kosten 2019 ausgeglichen.19 Die Ermittlung der einzelnen Basiskorrekturbeträge kann 
der Datei 18 entnommen werden. 

2.2.21 Umsetzung der Veranschlagungsleitlinien Schulbauunterhaltung 

In Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik wurde der Bezirksplafond 
2018/2019 so kalkuliert, dass eine Erhöhung des laufenden Schulbauunterhalt auf 1,32 
% der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte (WBW) mit der Zuweisung sichergestellt ist. 
In Summe ergab dies einen Betrag von rd. 147,7 Mio. €, der mit einer Plafonderhöhung 
von 84,4 Mio. € umgesetzt wurde.20 Zur Sicherstellung der Mittelverwendung ist der Ge-
samtbetrag mit einer Veranschlagungsleitlinie verbunden worden, deren Einhaltung 
auch für die Haushaltswirtschaft 2019 maßgeblich ist.21  
Anlässlich der Basiskorrektur habe ich überprüft, inwieweit diese Leitlinie in den Bezir-
ken umgesetzt wurde.22 Demnach liegen berlinweit die Ausgaben für den Schulbauun-
terhalt bei 140,5 Mio. €. Damit wurde die Leitlinie in Summe zu 95,1 % erfüllt. 
Differenzierter fällt das Bild aus, wenn man die Einzelergebnisse der Bezirke betrachtet. 
So haben nur 5 Bezirke die Leitlinien vollumfänglich eingehalten, während 7 Bezirke 
ihre Vorgabe – teilweise deutlich – unterschritten haben. Besonders relevant sind dabei 
die Unterschreitungen in Steglitz-Zehlendorf (-2.936 T€), Marzahn-Hellersdorf  
(-1.531 T€), Neukölln (-1.507 T€), Lichtenberg (-1.096 T€) und Mitte (-949 T€); insge-
samt summieren sie sich die Unterschreitungen auf -9.260 T€. Auffällig ist zudem, dass 
6 der 7 Bezirke bereits im Vorjahr Unterschreitungsbeträge aufwiesen (insg. -7.437 T€). 
Die Einzelergebnisse können auch der Anlage 05 entnommen werden. 
Ein nicht erbrachter Unterhaltungsaufwand verbessert rechnerisch das Jahresergebnis 
des betroffenen Bezirks, wodurch die nicht-verausgabten Mittel zukünftig an anderer 
Stelle des Bezirkshaushaltes verwendet werden könnten (Ergebnisvortrag). Dieser Um-
stand entspricht jedoch nicht der Zielstellung, die einen Mindest-Bauunterhalt zur Vor-
beugung von Sanierungsdefiziten vorsieht und dementsprechend die Nachholung nicht-
verausgabter Mittel erfordert.  
                                            
18 vgl. auch SenFin-Schreiben vom 03.02.2020 (II F 23 – HB 2198-1/2014-7-6)  
19  Die Ist-Kosten wurden dem dafür eingerichteten Sonderkostenträger „11130 – Infrastrukturkosten Brunnen“ 

entnommen. (Rest-)Einnahmen wurden in die Berechnung einbezogen. 
20  Bei der Betragsermittlung waren die zentral etatisierten Baumittel des sog. Verfügungsfonds (rd. 4,4 Mio. € für 

alle Bezirke) berücksichtigt worden. 
21  Nr. 28 der HWR 2019 
22  Die Restmittel aus dem Nachtragshaushalt 2017 für Schulbauunterhaltung (vgl. Tz. 2.2.1) wurden bei der Prü-

fung neutral gestellt. 
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Ich habe daher entschieden die Unterschreitungsbeträge 2019 im Zuge dieser Basiskor-
rektur zunächst vollständig von der Zuweisung abzusetzen (vgl. Anlage 05) und damit 
aus dem Ergebnisvortrag herauszunehmen. Parallel werden die betroffenen Bezirke 
verpflichtet, ihre Unterschreitung bis Ende 2021 betraglich nachzuholen.23 Die tatsäch-
lich realisierte Nachholung wird dann mit der Basiskorrektur 2021 zuweisungserhöhend 
ausgeglichen. Nicht realisierte Nachholbeträge werden dann anderweitig für Maßnah-
men des Schulbaus und der Schulsanierung eingesetzt. 

2.2.22 Umsetzung der Veranschlagungsleitlinien Hochbauunterhaltung (außerhalb 
Fachvermögen Schule) 

Für das nichtschulische Fachvermögen beläuft sich der Mindeststandard der Hochbau-
unterhaltung auf 1,2% der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte. Die Zuweisung 2019 ist 
mit einer entsprechenden Leitlinie verbunden worden, deren Einhaltung auch für die 
Haushaltswirtschaft 2019 maßgeblich ist. 
Anlässlich der Basiskorrektur habe ich überprüft, inwieweit die Leitlinienbeträge in den 
Bezirken ausgabewirksam umgesetzt wurden. Die Prüfung hat ergeben, dass 9 Bezirke 
die Leitlinie vollumfänglich eingehalten haben (vgl. Datei 19). Drei Bezirke haben diese 
Vorgabe verfehlt (Steglitz-Zehlendorf um 572,9 T€, Mitte um 299,8 T€ und Charlotten-
burg Wilmersdorf um 200,8 T€). Diese Bezirke werden verpflichtet, die nicht verausgab-
ten Beträge bis Ende 2021 nachzuholen. Sollte der fehlende Unterhaltungsaufwand be-
reits im Jahr 2020 (teilweise) nachgeholt werden, werde ich dies bei der Prüfung für 
2021 berücksichtigen. 

2.2.23 Umsetzung der Veranschlagungsleitlinien Tiefbauunterhaltung 

Auch für die Straßenbauunterhaltung waren mit der Zuweisung Mindeststandards in 
Form von Leitlinien vorgegeben. Ziel der Vorgabe ist es, eine am Bestand der Straßen-
flächen ausgerichtete Mindestunterhaltung sicherzustellen.  
Anlässlich der Basiskorrektur habe ich überprüft, inwieweit diese Leitlinien in den Be-
zirkshaushaltsplänen ausgabewirksam umgesetzt wurden. Die Prüfung hat ergeben, 
dass 10 Bezirke die Leitlinien eingehalten haben (vgl. Datei 20). Die Bezirke Spandau 
(-151,2 T€) und Steglitz-Zehlendorf (-12,5 T€) haben diese Vorgabe verfehlt. Diese Be-
zirke werden verpflichtet, die nicht verausgabten Beträge bis Ende 2021 nachzuholen. 
Sollte der fehlende Unterhaltungsaufwand bereits im Jahr 2020 (teilweise) nachgeholt 
werden, werde ich dies bei der Prüfung für 2021 berücksichtigen.  

2.2.24 Umsetzung der Veranschlagungsleitlinie Lehr-/Lernmittel 

Gemäß § 7 Schulgesetz waren für das Haushaltsjahr 2019 Mindeststandards/Mindest-
beträge für Lehr- und Lernmittel von rund 44,5 Mio. € festgesetzt und als Leitlinien vor-
gegeben worden.24 Wie in den Vorjahren war anlässlich der Basiskorrektur zu überprü-
fen, ob die Leitlinienbeträge ausgabewirksam umgesetzt wurden. Hierbei sind auch die 
buchungsmäßig nachgewiesenen Rücklage-Entnahmen und -Zuführungen berücksich-
tigt worden, die eindeutig den Lehr- und Lernmitteln zugeordnet werden können. 

                                            
23  Der Nachhol-Zeitraum wurde in Anlehnung an § 25 Abs. 3 LHO gewählt, der einen Fehlbetragsausgleich spä-

testens im zweitnächsten Haushaltsjahr vorsieht. 
24  In diesem Betrag sind folgende Sachverhalte bereits berücksichtigt: Nachholbeträge aus 2017, Ab- bzw. Auf-

schichtung v. Schulen sowie die Einführung der Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler im Bereich 
der Grundstufen aufgrund des Haushaltsumsetzungsgesetz (Drs. 18/0795 vom 25.01.2018),  
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Im Ergebnis (vgl. Datei 21) kann festgestellt werden, dass die Bezirke die vom Abge-
ordnetenhaus vorgegebene Leitlinie für Lehr- und Lernmittel weit überwiegend einge-
halten haben. In Summe wurde dies Leitlinie um knapp 1 Mio. € überschritten, jedoch 
stieg auch der Rücklagen-Saldo um knapp 2 Mio. €. 
Drei Bezirke haben die Leitlinie geringfügig (um insgesamt rd. 78 T€) unterschritten. 
Diese Bezirke werden daher verpflichtet, den nicht verausgabten Betrag nachzuholen. 
Ich werde die Verwendungsleitlinie 2021 um den entsprechenden Betrag erhöhen. 

2.3 Personalausgabenbezogene Tatbestände 

Ausschließlich personalausgabenbezogene Basiskorrekturen sind für die nachfolgen-
den Sachverhalte durchgeführt worden. Eine zusammengefasste Übersicht der daraus 
folgenden Basiskorrekturbeträge ist als Anlage 06 beigefügt.  
 
2.3.1. Mögliche negative Basiskorrektur bezüglich nicht ausgeschöpfter Personalmittel 

für mehr Personal 

Wie unter Ziffer 4.1.3 des Schreibens zur Basiskorrektur 2018 (SenFin II D – HB 5220-
1/2018-2-2) vom 26.03.2019 angekündigt, wurde der Ausschöpfungsgrad der zusätzli-
chen Mittel (insgesamt 62,7 Mio. Euro Personalkostenanteil von 70 Mio. Euro Jahres-
anteil von 360 Mio. Euro und 13,6 Mio. Euro Personalkostenanteil von 15,1 Mio. Euro 
Restmittel aus 2017) geprüft. Für den Fall, dass der Ausschöpfungsgrad 2019 nicht 
mindestens 66% beträgt hatte ich eine entsprechende negative Basiskorrektur ange-
kündigt. 
Diese Mindestanforderung haben alle Bezirke erfüllt. Insgesamt haben alle Bezirke zu-
sammen eine Ausschöpfung von 81% der genannten Personalmittel erreicht. Erwar-
tungsgemäß ist die Auslastung in den einzelnen Bezirken jedoch sehr unterschiedlich. 
Die Bezirke Mitte und Treptow-Köpenick haben 91% bzw. 91,5% erreicht, Charlotten-
burg-Wilmersdorf dagegen nur 66,9%. Die Ergebnisse im Einzelnen sind der untenste-
henden Tabelle zu entnehmen. 
 

  

Ausschöpfung 
des Personal- 
kontingents 

in % 

Ausschöpfung  
des Finanz- 
volumens 

in % 
31 Mitte 81,4% 91,0% 
32 Friedrichshain-Kreuzberg 67,6% 70,0% 
33 Pankow 80,5% 87,0% 
34 Charlottenburg-Wilmersdorf 57,7% 66,9% 
35 Spandau 78,0% 84,5% 
36 Steglitz-Zehlendorf 80,4% 76,8% 
37 Tempelhof-Schöneberg 73,2% 80,1% 
38 Neukölln 70,2% 88,0% 
39 Treptow-Köpenick 80,4% 91,5% 
40 Marzahn-Hellersdorf 70,8% 71,4% 
41 Lichtenberg 81,9% 88,5% 
42 Reinickendorf 79,0% 74,9% 
Gesamt 75,1% 81,0% 
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Die Auslastung des Personal-Kontingents (VZÄ) liegt insgesamt bei 75,1 %. Dies ist 
allerdings nur eine rechnerische Größe (zur Verfügung stehende Mittel: 45.000 € Per-
sonalkostenanteil). Eine 100-prozentige Auslastung ist hier nicht zu erwarten, da die 
Bezirke zulässigerweise auch Stellen mit höheren Durchschnittssätzen als 45.000 € ein-
richten. 

2.3.2 Besoldungs- und Tarifanpassung 

a) Besoldung:  
Die Besoldungserhöhung zum 01.04.2019 betrug 4,3 %. Im Teilplafond Personal war 
für 2019 eine entsprechende Vorsorge von 3,0 % enthalten. Unter Berücksichtigung 
der Nachwirkung aus 2018 (Besoldungserhöhung zum 01.06.2018) ergab sich für 
den Besoldungsbereich eine Basiskorrektur von 0,987 %. Die Mehrkosten durch die 
Erhöhung der Sonderzuwendungen um 250 Euro für Dienstkräfte der Besoldungs-
gruppen A4 bis A9 wurden letztmalig mit der Basiskorrektur erstattet. 

b) Tarif:  
Die Tariferhöhung zum 01.01.2019 hatte ein Gesamtvolumen von 3,2 %. Im Teilpla-
fond Personal war eine Vorsorge von 2,0 % enthalten, die Basiskorrektur betrug da-
her 1,2 %. Nachwirkungen waren hier nicht zu berücksichtigen, da die Tariferhöhung 
zum 01.01.2018 vollständig im Teilplafond Personal 2019 enthalten war. 

2.3.3 TV Musikschullehrkräfte Land Berlin 

Die Mehrkosten, die durch Höhergruppierungen aufgrund des Abschlusses des TV Mu-
sikschullehrkräfte 2017 bei festangestellten Musikschullehrern entstanden sind, wurden 
wie im letzten Jahr basiskorrigiert. 

2.3.4 Verbesserung der Finanzierung der VHS-Dozenten 

Das Abgeordnetenhaus hatte für 2019 zusätzlich 3 Mio. Euro für die Anhebung der Ho-
norare der VHS-Lehrkräfte zur Verfügung gestellt (vgl. auch Tz. 2.1.4). Die Honorarord-
nung wurde zum 01.08.2018 und zum 01.08.2019 entsprechend angepasst. Eine Ba-
siskorrektur erfolgte entsprechend der angefallenen Mehrkosten bis maximal der mit 
Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit Schreiben II G 4 
vom 24.06.2019 mitgeteilten Beträge. 

2.3.5 VBL-Sanierungsgelder – ohne Kita – 

Die Minderbelastung der Bezirke durch die Entwicklung des vorläufigen Sanierungs-
geldsatzes 2019 auf 0,46 % wurde ausgeglichen. Im Ankündigungsschreiben zur Ba-
siskorrektur waren versehentlich 0,52 % für 2019 genannt. Ebenfalls basiskorrigiert 
wurde die Differenz zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen VBL-
Sanierungsgeldsatz 2018 nach Schlussabrechnung der Bezirke mit der VBL. 

2.3.6 VBL-Sanierungsgeld – Kapitel 3960 

Aufgrund der aktuellen Vereinbarung vom 14.9.2018 mit der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg, zur Erstattung der Personalkosten für die kommunalen Beschäftigten in 
den Jobcentern, erhalten die Bezirke derzeit keine Erstattung der Kosten für das VBL-
Sanierungsgeld (Schr. SenFin IV A – HB 3501 – 03/2018 vom 17.9.2018). Diese Kosten 
wurden den Bezirken im Rahmen der Basiskorrektur erstattet. 
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2.3.7 Ausbildungsmittel 

Über- oder Unterschreitungen der für die Ausbildungsmittel 2019 veranschlagten Leitli-
nie wurden basiskorrigiert. Mehrbedarfe für Ausbildungsverbünde wurden wie immer 
berücksichtigt. 

2.3.8 Übernahme von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen 

Soweit durch die Übernahme von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsol-
venten die Personalmittelansätze überschritten wurden, erfolgte ein Ausgleich im Rah-
men der Basiskorrektur (HWR 2019 Ziffer 17.4.2 Absatz 1). Des Weiteren erfolgte ein 
Ausgleich für die befristete Übernahme von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbil-
dungsabsolventen, soweit diese zur landesweiten Vermittlung gemeldet wurden (HWR 
2019 Ziffer 17.4.2 Absatz 2). 

2.3.9 Stadtinspektorinnen/Stadtinspektoren auf Probe und Trainees 

Gem. des Schreibens SenFin IV A – HB 5300 – 10/2016 vom 24.3.2016 erfolgte die 
Basiskorrektur auf der Basis der Ist-Kosten bis max. 120.000 Euro pro Einstellungsjahr-
gang, insgesamt also max. 360.000 Euro pro Bezirk. 

2.3.10 Personalüberhang (Kap. 3390 Unterkonnten 110 und 111) 

Es erfolgte eine Spitzabrechnung der angefallenen Ist-Kosten 2019 gegenüber der Zu-
weisung im Rahmen der Sonderkalkulation. 

2.3.11 Ausgleich von Zusatzkosten bei der Übernahme von Personalüberhangkräften 
als Nachfolge für ATZ-Beschäftigte 

Zusatzkosten, die in Folge von Altersteilzeitvereinbarungen in Zusammenhang mit der 
Übernahme von Personalüberhangkräften entstanden sind, wurden ausgeglichen. 

2.3.12 Zusätzliche Dienstkräfte zur Koordinierung von Flüchtlingen 

Alle angefallenen Personalkosten im Sinne der Schreiben SenFin IV A – HB 5100 – 
01/2015 vom 16.1.2015 und vom 28.12.2015 für die Bewältigung des zusätzlichen Ar-
beitsaufkommens im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge und Asyl-
suchenden im Bezirk wurden basiskorrigiert. 

2.3.13 Berliner Hundegesetz 

Die angefallenen Personalkosten für die zusätzlichen befristeten VZÄ in der Startphase 
des Hundegesetzes wurden basiskorrigiert. 

2.3.14 Beschleunigung Wohnungsbau 

Die Basiskorrektur erfolgte in Höhe der tatsächlich verausgaben Personalmittel bis zur 
Höhe der im Schreiben SenFin IV A 13 – HB 5034-3/2016-4-5 von 26.10.2018 genann-
ten Beträge. 

2.3.15 Prostituiertenschutzgesetz (gewerbliches Erlaubnisverfahren) 

Es wurden die tatsächlich angefallenen Kosten entsprechend des Schreibens SenFin II 
G 12 – HB 1501-3/2016-3-8 vom 14.12.2018 ab Stellenbesetzung basiskorrigiert. 
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2.3.16 Zusätzliche Mittel für 52 Gebiete mit sozialer Erhaltenssatzung 

Es wurden die tatsächlich angefallenen Kosten entsprechend des Schreibens SenFin 
IV A – HB 5034-3/2016-4-6 vom 07.02.2019 ab Stellenbesetzung basiskorrigiert. 

2.3.17 Zusätzliche Dienstkräfte für den Mengenaufwuchs und die Transferkostensteu-
erung im Sozialbereich 

Der Personalmehrbedarf von insgesamt 7,57 VZÄ für 2019 wurde vereinbarungsgemäß 
zu 50% basiskorrigiert. 

2.3.18 Aktionsprogramm sauberes Berlin („Waste Watcher“) 

Die Basiskorrektur der zusätzlichen 102 VZÄ für die Ordnungsämter erfolgte gemäß des 
Schreibens SenFin IV A 12 - HB 5034-3/2017-3-1 vom 20.6.2018. 

2.3.19 Zusätzliche Dienstkräfte für die Auswirkungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung 

Wie im Ergänzungsschreiben zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 
2018 vom 8.6.2018 angekündigt wurden auch für 2019 pro Bezirk max. 1 VZÄ jahres-
anteilig ab Einstellungsdatum basiskorrigiert. 

2.3.20 Zusätzliche Mittel für die bezirklichen Musikschulen (Absicherungsmittel) 

Die zusätzlich vom Abgeordnetenhaus auch für 2019 zur Verfügung gestellten 1,2 Mio. 
€ zur Finanzierung der 105,2 VZÄ für festangestellte Musikschullehrkräfte wurden auf 
Grund der tatsächlich vorgenommenen Stellenbesetzungen und nach Maßgabe des 
Schreibens der Senatsverwaltung für Kultur und Europa vom 23.03.2018 basiskorrigiert 
(vgl. auch Tz. 2.1.7). Die Ausschöpfung betrug insgesamt rd. 746 T€. 

2.3.21 Sonstiges 

Weitere Personalsachverhalte wurden auch an anderer Stelle bei der Basiskorrektur 
berücksichtigt, z.B. Schulbauoffensive, Unterhaltsvorschuss, regionalisierte Aufgaben 
des Prostituiertenschutzgesetzes, Förderung außerschulische Lernorte usw.  

Bezirksindividuelle Sachverhalte wurden wie immer nach Einzelfallprüfung und unter 
Berücksichtigung der Bagatellgrenze basiskorrigiert. 

2.4 Transferausgaben des Z-Teils 

Bei den nachfolgend aufgeführten Tatbeständen ist – wie in den Vorjahren – eine Ba-
siskorrektur in Höhe der Differenz zwischen der Zuweisung und den vollständigen Ist-
Ausgaben vorgenommen worden. 

 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II  
 Beihilfen und Darlehen nach dem SGB II 
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 
 Darlehen nach SGB XII und AsylbLG 
 Sozialhilfe in Einrichtungen 
 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 
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 Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl 
 Wohngeld 
 BAföG 
 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 
 Kita-Z (Titel 67146, 67148, 67168 und 67169) 
 Bildung und Teilhabe (BuT Z-Teil für Schulbedarf und Schülerbeförderung) 
 Z-Rest (insbesondere zusätzliche Mittel für BVV-Fraktionen, vgl. Tz. 2.1.2) 

Eine Zusammenfassung der vorgenommenen Basiskorrekturen des Z-Teils ergibt sich 
aus Anlage 07, die Berechnungen können der Datei 22 entnommen werden.  

2.5 Einnahmen 

2.5.1 Transferbezogene Einnahmen (E04) sowie Einnahmen für Kindertagesbetreu-
ung inkl. Schulhort (E05 

In beiden Einnahmefeldern sind die Vorgaben - wie in den Vorjahren - an die jeweiligen 
Ist-Einnahmen angepasst worden.  
Das Einnahmefeld E04 enthält überwiegend Einnahmevorgaben für die prozentualen 
Beteiligungen des Bundes an bestimmten Transferausgaben. Die in 2019 erzielten Ein-
nahmen liegen insgesamt um rd. 161 Mio. € unter der Einnahmevorgabe, die entspre-
chend reduziert wird.  
Mindereinnahmen in Höhe von rd. 168 Mio € sind durch reduzierte Bundesbeteiligungen 
an Transferausgaben für die KdU, das Wohngeld, die Grundsicherung im Alter und Er-
werbsminderung sowie BAföG angefallen. Diese Mindereinnahmen stellen jedoch netto 
keine Haushaltsbelastung dar, da sie mit entsprechend gesunkenen Transferausgaben 
einhergehen. Die sonstigen Einnahmen in diesem Einnahmefeld sind um rd. 7 Mio € 
angestiegen. 
Die Einnahmen im Einnahmefeld E05 (Elternbeiträge Kindertagesbetreuung und Hort) 
lagen am Jahresende rd. 28 Mio. € unterhalb der Vorgabe. Die Mindereinnahmen sind 
überwiegend im Hortbereich angefallen, da hier die Kostenbeteiligung am Schulmittag-
essen seit dem Schuljahr 2019/20 entfallen ist (vgl. auch Tz. 2.1.9).  
Die Ergebnisse der Basiskorrekturen können den Anlagen 08 und 09 entnommen wer-
den.  

2.5.2 Weitere Einnahmen mit Vorgabe (E 03) 

 Nach dem „Vertrag zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für 
Versorgungsleitungen der Berliner Wasserbetriebe“ („Leitungsvertrag BWB“) haben 
die Bezirke auch in 2019 von den Berliner Wasserbetrieben Sondernutzungsgebüh-
ren für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze eingezogen. Wie in 
den Vorjahren habe ich für diesen Sachverhalt eine Anpassung der Einnahmevor-
gabe an die Ist-Einnahmen vorgenommen. 

 Gemäß den Festlegungen zum Einnahmemodell E03 sind die Ist-Einnahmen 2017 
beim Titel „34101 – Erschließungsbeiträge“ zu 80% direkt (d.h. außerhalb des E03-
Schlüssels) in die Einnahmevorgabe für 2019 eingeflossen. Vereinbarungsgemäß 
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habe ich für diesen Anteil eine Anpassung der Einnahmevorgabe an die (anteiligen) 
Ist-Einnahmen vorgenommen. 

Die Ergebnisse der Basiskorrekturen können der Datei 23 entnommen werden. 

2.5.2 Übrige Einnahmen  

Einnahmen, die im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen für Maßnahmen der 
gezielten Zuweisung stehen, sind ebenfalls basiskorrigiert worden (vgl. auch Tz. 2.6.3). 

2.6 Investitionen 

2.6.1 Basiskorrektur der pauschalen Investitionszuweisung 

Die pauschale Zuweisung für Investitionen wurde um die gemeldeten Beträge für Ein-
sparungen bei den Investitionen (Hauptgruppe 7) reduziert, sofern diese Mittel zur Ver-
stärkung der baulichen Unterhaltung verwendet worden sind. Die Zuweisung für das 
Produktsummenbudget (PSB) wurde in gleichem Umfang erhöht. Auch wenn bereits bei 
der Veranschlagung Mittel der pauschalen Zuweisung in Mittel der baulichen Unterhal-
tung umgewandelt worden sind, ist die Erhöhung der Zuweisung für das Produktsum-
menbudget und die gleichzeitige Absetzung von der Zuweisung für Investitionen im 
Rahmen der Basiskorrektur zu berücksichtigen. Für andere Sachverhalte, über die Ver-
stärkung der baulichen Unterhaltung hinaus, kommt diese Regelung nicht in Betracht.  

2.6.2 Umsetzung der Mindestverwendungsquote für die Investitionspauschale 

Gemäß Beschluss des Unterausschusses Bezirke vom 04.05.2016 (Bez 17/0098 D-1) 
unterliegen ab dem Haushaltsjahr 2018 die zugewiesenen Mittel für pauschale Investi-
tionen - zusätzlich zu den Veranschlagungsvorgaben - auch einer Mindestverwen-
dungsquote. Diese liegt derzeit bei 75%. Die Prüfung der Ist-Ausgaben hat ergeben, 
dass die Mindestverwendungsquote unter Berücksichtigung der Veränderung des 
Rücklagebestands, von Konsolidierungskonzepten und der Umwandlungen in bauliche 
Unterhaltungsmittel, durch einen Bezirk nicht erfüllt worden ist (vgl. Anlage 10). Der Be-
zirk wird verpflichtet, den nicht verausgabten Betrag nachzuholen. Ich werde daher die 
Mindestverwendungsquote 2021 für den Bezirk um den Unterschreitungsbetrag erhö-
hen. Sollte der fehlende Investitionsaufwand bereits im Jahr 2020 (teilweise) nachgeholt 
werden, werde ich dies bei der Prüfung für 2021 berücksichtigen. Im Hinblick auf die 
Rücklage der Pauschalen Zuweisung Investitionen weise ich explizit darauf hin, dass 
für Entnahmen ausschließlich im Titel 35909 und für Zuführungen ausschließlich im Titel 
91909 zu buchen ist. 
Im Zusammenhang mit der Investitionspauschale besteht zudem eine Basiskorrektur-
zusage für Schulbaumaßnahmen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive. Unter der 
Voraussetzung, dass die aus der Investitionspauschale finanzierten Ausgaben für BSO-
Schulbaumaßnahmen den Schwellenwert von 35% der Pauschalen Zuweisung über-
steigen, ist der darüberhinausgehende Betrag in der Basiskorrektur grundsätzlich be-
rücksichtigungsfähig. Die Basiskorrektur erfolgt dabei bis maximal zum Überschrei-
tungsbetrag der bezirklichen Mindestverwendungsquote von derzeit 75%. Im Jahr 2019 
fallen insgesamt vier Bezirke unter diese Regelung. 
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2.6.3 Basiskorrektur der gezielten Investitionszuweisung 

Wie in den Vorjahren, wurden bei den Maßnahmen der gezielten Zuweisung die nicht 
verausgabten Mittel abgesetzt. Diese nicht verausgabten Mittel werden im Bedarfsfall 
zur Ausfinanzierung der Maßnahme in künftigen Haushaltsjahren erneut zur Verfügung 
gestellt. Demzufolge ist bei überplanmäßigen Ausgaben aufgrund von Baufortschritten 
oder außerplanmäßigen Ausgaben aufgrund von Abrechnungsraten gezielt zugewiese-
ner Maßnahmen die Investitionszuweisung um die entsprechenden Beträge erhöht wor-
den. Ferner wurden die Einnahmen basiskorrigiert, die im Zusammenhang mit städte-
baulichen Verträgen für Maßnahmen der gezielten Zuweisung stehen (vgl. auch Tz. 
2.5.3). 

3. Buchung 

Nach Bekanntgabe der Basiskorrektur 2019 werden die Buchungen der Zuweisungen 
über die LHK nach bekannter Methode gebucht. Hierbei ist zu beachten, dass die Be-
zirkskassen – nach kurzfristiger Bekanntgabe an die SE Finanzen – die bereitgestellten 
Mittel sofort vereinnahmen, damit die endgültigen Abschlussarbeiten am Haushalt 2019 
vorgenommen werden können. Hierzu erfolgt noch eine kurzfristige Mitteilung, wann die 
Buchungen durchgeführt werden können.  

4. Vorläufiger Jahresabschluss 2019 der Bezirke 

4.1 Jahresergebnisse und Guthabenstand 

In Summe über alle Sachverhalte beläuft sich die Basiskorrektur 2019 auf +87,8 Mio. €. 
Sie setzt sich dabei wie folgt zusammen: 
 
Tabelle 1: Zuweisung 2019 nach Basiskorrekturen insgesamt 
 

 
Bezirke 

 
Zuweisung 

vor  
Basis- 

korrektur 
 

 
Basiskorrekturen 2019 

 

 
Zuweisung 

nach  
Basis- 

korrektur  Produkt-
summen-

budget 
(PSB) 

 

sonstige 
Transfers 

 

Ein-
nahme-
vorgabe 

 

Investitions-
zuweisung 

Basis- 
korrekturen 

2019  
insgesamt 

 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 
Mitte 767.724 24.294 -24.961 9.304 -943 7.695 775.419 
Fr’hain-Kreuzbg. 564.144 25.833 -39.492 19.945 -2.684 3.602 567.746 
Pankow 800.621 18.782 -29.456 23.061 -26.910 -14.522 786.099 
Charlbg.-Wilmdf. 502.919 22.278 -34.934 26.996 -433 13.906 516.825 
Spandau 514.398 23.433 -16.797 7.044 -2.162 11.518 525.916 
Steglitz-Zehlendf. 477.130 20.380 -12.118 8.754 -3.102 13.915 491.045 
Tempelhof-Sch. 626.417 29.983 -31.276 17.274 -3.527 12.454 638.871 
Neukölln 712.477 22.217 -51.780 25.087 -6.272 -10.747 701.730 
Treptow-Köp. 478.229 30.385 -8.483 6.719 -7.731 20.889 499.118 
Marzahn-H‘dorf 589.051 25.846 -31.864 15.594 -1.653 7.924 596.975 
Lichtenberg 729.013 31.711 -32.564 12.170 -1.246 10.072 739.085 
Reinickendorf 503.533 21.871 -23.049 12.312 -24 11.110 514.643 
Summe 7.265.656 297.015 -336.773 184.261 -56.686 87.818 7.353.474 
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Bei 10 Bezirken führt die Basiskorrektur zu einer Erhöhung der Zuweisung. In den Be-
zirken Pankow und Neukölln ist die Zuweisung im Saldo rückläufig, was allein auf die 
Basiskorrekturen der Investitionszuweisung und der sonstigen Transferausgaben zu-
rückzuführen ist (in beiden Bereichen erfolgt eine Anpassung der Zuweisung an die 
Ist-Ausgaben im Bezirk.) 

4.1.1 Vorläufiges Jahresergebnis 2019 

Mit den Ergebnissen der Basiskorrektur steht auch fest, wie die einzelnen Bezirke das 
Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen haben. Die vorläufigen Jahresergebnisse sind dabei 
der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen.  

Tabelle 2: Vorläufige Jahresergebnisse der Bezirke 2019 nach Basiskorrekturen 
 

Bezirke vorl. Jahres-
ergebnis 

2019 
(vor Basis-
korrektur) 

 

Basis- 
korrektur 

2019  
insgesamt 

 

vorl. Jahres-
ergebnis 

2019 
(nach Basis-

korrektur) 
 

 davon: 

 vorgetrage-
nes Ergebnis 

aus 2017 

Reine 
Ergebnis- 

veränderung 
2019 

(isolierter Ab-
schluss) 

 T€ T€ T€  T€ T€ 
Mitte 3.680 7.695 11.375  11.921 -545 
Fr’hain-Kreuzbg. 4.984 3.602 8.586  5.025 3.561 
Pankow 17.477 -14.522 2.955  1.564 1.391 
Charlbg.-Wilmdf. -1.204 13.906 12.703  5.922 6.781 
Spandau -4.086 11.518 7.432  4.848 2.584 
Steglitz-Zehlendf. -14.723 13.915 -808  -1.524 716 
Tempelhof-Sch. 8.586 12.454 21.040  12.349 8.691 
Neukölln 18.611 -10.747 7.864  10.096 -2.233 
Treptow-Köp. -11.546 20.889 9.344  10.577 -1.233 
Marzahn-H‘dorf 30 7.924 7.954  0 7.954 
Lichtenberg 26.322 10.072 36.394  22.758 13.636 
Reinickendorf 952 11.110 12.063  9.021 3.042 
Summe 49.083 87.818 136.901  92.556 44.345 

  

In Summe beläuft sich das Jahresergebnis 2019 insgesamt auf +136,9 Mio.€. Hiervon 
entfallen 92,6 Mio. € auf vorgetragene Überschüsse aus dem Jahr 2017, die nicht ver-
wendet wurden. Hinzugetreten sind zusätzlichen Ergebnisverbesserungen, die sich auf 
44,3 Mio. € summieren.  

4.1.2 Kumulierter Guthabenstand 2019 

Die dargestellten Jahresergebnisse wirken sich auf die Höhe der aufgelaufenen Gutha-
ben der Bezirke aus: 
In Summe ist der Guthabenbestand der Bezirke nach dem zehnten positiven Jahresab-
schluss in Folge von +232,2 Mio. € auf nunmehr +276,6 Mio. € gestiegen. Das ist der 
höchste Stand seit der Bezirksgebietsreform 2001. (Im Jahr 2003 lag der Schuldenstand 
der Bezirke noch bei insgesamt -115,1 Mio.) Wie die nachfolgende Tabelle 3 verdeut-
licht verfügen dabei alle 12 Bezirke über - teilweise erhebliche - Guthaben.  
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Tabelle 3: Guthaben-/Schuldenstand der Bezirke per 31.12.2019 
 

Bezirke Guthaben-
stand  
2018 

 
 

T€ 

Ergebnis- 
veränderung 

2019 
(= isolierter 
Abschluss) 

T€ 

Guthaben- 
stand  
2019 

 
 

T€ 
Mitte 31.512 -545 30.967 
Fr’hain-Kreuzbg. 10.366 3.561 13.928 
Pankow 7.197 1.391 8.588 
Charlbg.-Wilmdf. 16.054 6.781 22.835 
Spandau 12.216 2.584 14.799 
Steglitz-Zehlendf. 2.672 716 3.388 
Tempelhof-Sch. 34.362 8.691 43.052 
Neukölln 19.586 -2.233 17.353 
Treptow-Köp. 23.937 -1.233 22.704 
Marzahn-H‘dorf 5.279 7.954 13.233 
Lichtenberg 46.214 13.636 59.850 
Reinickendorf 22.835 3.042 25.876 
Summe 232.230 44.345 276.575 

 

4.1.3 Unterauslastung der Personalmittel 2019 

Zum dargestellten Jahresabschluss-Ergebnis hat die Verwendung der zugewiesenen 
Personalmittel wesentlich beigetragen. Für 2019 betrug der Teilplafond Personal 
1.207,0 Mio. €. Die entsprechenden Ist-Ausgaben der Bezirke lagen bei 1.170,9 Mio. €, 
woraus sich bereits eine Unterauslastung von 36,1 Mio. €. ergibt. Da sich die zugewie-
senen Personalmittel durch die Basiskorrektur um weitere 28,6 Mio. € erhöht haben, 
beläuft sich die Unterauslastung auf insgesamt 64,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjah-
reswert (88,5 Mio. €) ist sie jedoch zurückgegangen.  
Neben den um 19 % nicht ausgeschöpften Personalmitteln für zusätzliches Personal 
(vgl. Tz. 2.3.1) dürften auch Probleme bei der Nachbesetzung von freiwerdenden Stel-
len zu dieser Unterauslastung beitragen haben. 

4.2 Ausblick  
Das dargestellte Gesamtergebnis 2019 ist nicht nur auf eine auskömmliche Globalsum-
menzuweisung, sondern auch auf die Haushaltsführung der Bezirke zurückzuführen. 
Bestehende Unterschiede bei den einzelnen Jahresergebnissen sowie bei der Entwick-
lung des Guthaben-/Schuldenstandes belegen letztlich, dass der jeweilige Jahresab-
schluss eines Bezirks in erster Linie Resultat der eigenen Haushaltsplanung und -wirt-
schaft ist. Hierzu gehört auch die Aufgabe, angesparte Mittel den Bürgerinnen und Bür-
gern auch wieder zu Gute kommen zu lassen.  
Ich erwarte daher mit Nachdruck insbesondere von Bezirken mit hohen Guthaben, dass 
diese in den kommenden Jahren gezielt und in eigener Verantwortung für die Stärkung 
der Leistungserbringung eingesetzt werden. 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den o.g. Zahlen noch nicht um 
die endgültigen Jahresergebnisse der Bezirke 2019 handelt. Das endgültige Abschluss-
ergebnis geht Ihnen nach Durchführung des Jahresabschlusses für den Gesamthaus-
halt durch die Abteilung II – Referat II B – zu.  
 
In Vertretung, Fréderic Verrycken 
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Senatsverwaltung für Finanzen
- II D -

März 2020

Vorgabe 2019
Ist 2019

E04

Diff. = 
Basiskorrektur 

2019

31 Mitte 198.582.000 187.742.280 10.839.720

32 FrKr 129.128.000 111.612.408 17.515.592

33 Pankow 107.828.000 93.165.216 14.662.784

34 ChWi 163.769.000 138.874.720 24.894.280

35 Spandau 111.097.000 102.968.735 8.128.265

36 StZd 70.805.000 64.804.017 6.000.983

37 TeSch 144.274.000 128.776.824 15.497.176

38 Neukölln 178.829.000 154.424.324 24.404.676

39 TrKö 67.134.000 63.096.078 4.037.922

40 MaHe 93.490.000 79.546.823 13.943.177

41 Lichtenberg 151.731.000 141.875.893 9.855.107

42 Reinickendorf 104.913.000 94.083.985 10.829.015

1.521.580.000 1.360.971.304 160.608.696

Anlage 08: Basiskorrektur 2019 im Einnahmefeld E04 - in € -

Bezirke
(Werte in €)
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